
Landkreis Vorpommern-Greifswald
Der Landrat

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Allgemeinverfügung
der Widmung der Kreisstraße K 70 VG Industriepark Berlin-Stettin

Gemäß § 7 Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG M-V) vom 
13.01.1993 (GVOBI. M-V 1993, 42), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 14. 05 2024 
(GVOBI. M-V S. 154, 184), wird Folgendes verfügt:

1. Straßenbeschreibung
Neuer Straßenteil auf folgenden Flurstücken:

Abschnitt 1
Gemarkung Flur Flurstück Größe
Pasewalk 1 100/11 3.507 m2

220/4 ca. 2.300 m2*
219/2 161 m2
218/2 54 m2

66/2 257 m2
60/2 253 m2
58/2 370 m2
57/4 296 m2

7.198 m2

* Flächen sind nicht vermessen, es handelt sich um eine Teilfläche aus dem genannten Flurstück

Anfang: St 6,450 Km
Ende: St 6,811 Km
Länge: 361 m
Baulastträger: Landkreis Vorpommern-Greifswald

2. Verfügung

Die neu angelegte Straße zwischen der B 104 und der vorhandenen Kreisstraße K 70 VG, auf den 
unter 1. näher bezeichneten Flurstücken, wird gemäß § 7 StrWG M-V ohne Beschränkung des 
Gemeinbrauchs dem öffentlichen Verkehr als Kreisstraße gewidmet und mit dem Tag der 
Bekanntgabe wirksam.

Ziel und Veranlassung war die Herstellung einer leistungsfähigen Verkehrsanbindung des 
Industrieparks Berlin-Stettin an das Fernstraßennetz. Die Schaffung des Baurechts erfolgte auf der 
Grundlage eines Plangenehmigungsverfahrens.

Die Widmung ist von der verfügenden Behörde öffentlich bekanntzumachen, 
§ 7 Absatz 2 StrWG M-V und gilt zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als 
bekannt gegeben, § 41 Abs. 3 und 4 Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und 
Vollstreckungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (VwVfG M-V).

Durch die förmliche Widmung erhält die Kreisstraße K 70 VG die Eigenschaft einer öffentlichen 
Straße im Sinne des Straßen- und Wegerechts.
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3. Einsichtnahme
Dieser Verwaltungsakt und seine Begründung können, mit vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung unter der Tel.-Nr. 038348760-3325, in der Kreisverwaltung, Ellbogenstraße 2, 
17389 Anklam, ab dem Tag der Veröffentlichung eingesehen werden.

4. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
beim Landkreis Vorpommern-Greifswald, Der Landrat, Feldstraße 85a, 17489 Greifswald erhoben 
werden.

G re if s wa I d, 4 ( o 1 26S oM)

Michael Sack
Landrat

Anlage
Übersichtsplan

Bekanntmachungsvermerk
Bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Internet unter der Adresse https://www.kreis- 
vg.de/Bekanntmachungen am: 020. (%.006
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